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Arbeitsbedingungen 5/3

Bewegungsfläche 5/3.1

(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss
so bemessen sein, dass sich die Beschäftigten bei
ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können.

(2) Ist dies nicht möglich, muss den Beschäftigten in der
Nähe des Arbeitsplatzes eine andere ausreichend
große Bewegungsfläche zur Verfügung stehen.

Bewegungsfreiheit ist eine Grundbedingung für das
Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz. Die
maßlichen Vorgaben des § 24 der bisherigen Arbeitsstät-
tenverordnung zur Mindestbewegungsfläche werden in
eine flexible Schutzzielvorgabe geändert. Damit werden
die Anforderungen der Ziffer 15.2 des Anhanges I der
EG-Arbeitsstättenrichtlinie umgesetzt.

Die Neufassung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
führt zu einer deutlichen Deregulierung der Vorgaben für
die Abmessung der mindestens notwendigen Bewe-
gungsfläche an Arbeitsplätzen. Für die mindestens
notwendige Größe der Fläche und die mindestens ein-
zuhaltende Breite der Bewegungsfläche werden in der
neuen ArbStättV keine konkreten Werte vorgegeben.
Für diesen Gestaltungsbereich der Arbeitsstätten und
deren Betriebseinrichtungen liegen keine Arbeitsstät-
tenrichtlinien (ASR) vor, die eventuell übergangsmäßig
hätten angewendet werden müssen. Die Betriebe bzw.
die Unternehmen haben somit für die Umsetzung der
im Anhang Abs. 3.1 der ArbStättV enthaltenden grund-
legenden Anforderungen für die Abmessung der
Bewegungsfläche am Arbeitsplatz bedeutend mehr Fle-
xibilität erhalten.

ArbStättV
Anhang

Nr. 3.1

ArbStättV
Begründung

Anhang
Nr. 3.1

Deregulierung
der Vorgaben
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Eine Übersicht der Änderungen zeigt die nachfolgen-
de Tabelle 5/3.1-1.

     alte ArbStättV         neue ArbStättV
         von 1975              von 2004

freie unverstellte Grund- Die freie unverstellte Fläche
fläche für die Bewegungs-             1,5 m2 am Arbeitsplatz muss so
fläche am Arbeitsplatz bemessen sein, dass sich

die Beschäftigten bei ihrer
Tätigkeit ungehindert
bewegen können.

Mindestbreite
an keiner Stelle
weniger als 1,00 m

               entfällt

Ausnahmen bei betrieblichen Grün- Ist dies nicht möglich, muss
den an bestimmten den Beschäftigten in der
Arbeitsplätzen eine Nähe des Arbeitsplatzes
gleich große Bewe- eine andere ausreichend
gungsfläche in der große Bewegungsfläche
Nähe des Arbeits- zur Verfügung stehen.
platzes

Tabelle 5/3.1-1: Vergleich Vorgaben für die Bewegungsfläche am Arbeits-
platz der alten und neuen ArbStättV.

Konkrete Vorgaben für einzuhaltende Mindestmaße für
die Bewegungsfläche am Arbeitsplatz sind in der DIN,
in einigen branchenspezifischen Bauverordnungen der
Länder und in den berufsgenossenschaftlichen Vor-
schriften, Regeln, Informationen und Grundsätzen ent-
halten. Diese Vorgaben müssen wie bisher auch ent-
sprechend bei der Einrichtung und dem Betrieb von
neuen Arbeitsstätten sowie bei der wesentlichen Er-
weiterung oder dem Umbau von vorhandenen Arbeits-
stätten beachtet und umgesetzt werden.

Der Ausschuss für Arbeitsstätten könnte zukünftig ge-
mäß §7 der ArbStättV für diesen Gestaltungsbereich
Regeln festschreiben, die die im Anhang 3.1 der

Vorgaben für die
Bewegungs-
fläche am
Arbeitsplatz in
anderen Vor-
schriften

Erlassene Regeln
vom Ausschuss
für Arbeitsstätten
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ArbStättV enthaltenen allgemeinen Anforderungen für
die Abmessungen der Bewegungsfläche am Arbeits-
platz auch maßlich konkretisieren.

Die Bewegungsfläche am Arbeitsplatz ist die freie un-
verstellte Fläche vor einem Arbeitsplatz, z. B. einem
Büroarbeitstisch oder einem Bedienstand einer Maschi-
ne. Die Bewegungsfläche am Arbeitsplatz ist notwen-
dig, damit die Beschäftigten sich an ihrem Arbeitsplatz
frei bewegen können, so dass eine Gefährdung für Le-
ben und Gesundheit möglichst vermieden und die ver-
bleibenden Gefährdung möglichst gering gehalten wird.

Bei Büroarbeitsplätzen kann eine zu geringe Bewegungs-
fläche vor einem Schreibtisch oder einer Aktenablage
z. B. zu einer unzureichenden Bewegungsfreiheit und
somit zu Zwangshaltungen führen. Die Folge sind häu-
fig Muskelverspannungen, die einseitige Belastung der
Wirbelsäule, Durchblutungsstörungen sowie RSI (Repe-
titive Strain Injury, Bewegungsschmerzen bei Bild-
schirmarbeit durch Gewebsänderungen und Vernarbun-
gen nach häufigen kleinsten Verletzungen).

An Produktionsmaschinen können aufgrund einer zu
geringen Bewegungsfläche z. B. Gefährdungen auftre-
ten, wenn durch Zwangshaltungen, ungünstige Körper-
positionen oder aufgrund zu geringer Bewegungsfrei-
heit bei der Maschinenbedienung die Gefahr besteht,
von Maschinenteilen oder Produktionsabläufen verletzt
zu werden.

Häufig ist aus betrieblichen, durch den Produk-
tions-Prozessablauf bedingten oder durch die Konstruk-
tion des Arbeitsplatzes verursachten Gründen eine
ausreichende Bewegungsfläche nicht möglich. Z. B. in
Führerhäusern von Kränen oder Fahrzeugen, an
Kassenarbeitsplätzen, an Fließbändern oder an hoch
gelegenen Bedienständen von Produktionsanlagen.

Definition
Bewegungs-

fläche am
Arbeitsplatz
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In diesen Fällen ist in der Nähe des Arbeitsplatzes für
den körperlichen Bewegungsausgleich eine entspre-
chend große freie Bewegungsfläche einzurichten.

Für Büroarbeitsplätze wird in der DIN 4543, Teil 1 „Bü-
roarbeitsplätze – Flächen für die Aufstellung und Benut-
zung von Büromöbeln“ im Abschnitt 3.2.4 „Benutzer-
flächen“ basierend auf der DIN 33402, Teil 2 Maße für
die Mindesttiefe der Benutzerfläche vorgegeben. Die-
ses Maß sollte als Grundmaß für die einzuhaltende
Mindesttiefe der Bewegungsfläche am Arbeitsplatz ver-
wendet werden.

Für die sitzende Arbeitstätigkeit ist nach der DIN 4543
am persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz für die
Benutzerfläche eine Mindesttiefe von 1,00 m vorzuse-
hen. An sonstigen Arbeitsplätzen und an Besucher- und
Besprechungsplätzen 0,80 m. Die Mindesttiefe an Be-
sucher- und Besprechungsplätzen kann um 0,20 m
verringert werden, wenn ein Beinraum nach DIN 4549
vorhanden ist und die Benutzerfläche rückseitig frei
zugänglich ist.

Bei stehender Arbeitstätigkeit ist für die Benutzerfläche
eine Mindesttiefe von 0,80 m vorzusehen.

Bei stehender Arbeitstätigkeit an Möbeln mit Auszü-
gen beträgt die geforderte Mindesttiefe die freie Aus-
zugtiefe der Büromöbel zuzüglich 0,50 m Sicherheits-
abstand. Eine Mindesttiefe von 0,80 m darf hierbei nicht
unterschritten werden.

Bewegungs-
flächen an
Büroarbeitsplät-
zen nach DIN
4543, Teil 1
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Abbildung 5/3.1-1: Mindesttiefen der Benutzerfläche nach DIN 4543 bei sit-
zender Arbeitstätigkeit im Bürobereich.

Abbildung 5/3.1-2:
Mindesttiefen der Benut-
zerfläche nach DIN 4543
bei stehender Arbeitstä-
tigkeit im Bürobereich.

Abbildung 5/3.1-3: Mindesttiefen der Benutzer-
fläche nach DIN 4543 bei stehender Arbeitstä-
tigkeit an Möbeln mit Auszügen (Beispiel aus:
SP 2.6/2, VBG)
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In den Landesbauordnungen (BauO) und Bauverord-
nungen (BauVO) werden keine spezifischen Angaben
zur Bewegungsfläche am Arbeitsplatz vorgegeben. In
den BauVO, z. B. für Gaststätten oder Verkaufsstätten,
wird i. d. R. auf den § 24 der alten ArbStättV verwiesen.
Ebenso bei den in diesem Zusammenhang stehenden
Rechtsstreitigkeiten und deren rechtskräftigen Urteilen.

In den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV),
Regeln (BGR), Informationen (BGI) und Grundsätzen
(BGG) sind in einer Vielzahl von Veröffentlichungen die
Vorgaben für die erforderlichen Bewegungsfläche am
Arbeitsplatz aus der alten ArbStättV verankert. Nach-
folgend einige ausgewählte BG-Schriften, in denen die
Vorgaben der alten ArbStättV enthalten sind:

• BGI 650 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze. Leit-
faden für die Gestaltung

• BGI 742 Sicherheitslehrbrief, Arbeiten an Bild-
schirmgeräten

• BGI 773 Call Center

• BGR 110 Regeln für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit in Gaststätten

• BGR 111 Arbeiten in Küchenbetrieben

• BGR 112 Regeln für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit in Backbetrieben

• BGR 157 Fahrzeug-Instandhaltung

• BGR 215 Herstellen von Reinigungs- und Pflege-
mitteln

• BGR 221 Arbeiten in der Gummiindustrie

Hier bleibt, wie bei den Raummaßen und dem Luftraum,
abzuwarten, ob die Berufsgenossenschaften sich an der
neuen Fassung der ArbStättV orientieren oder ob sie

Vorgaben für die
Bewegungsfläche
am Büroarbeits-
platz nach Landes-
bauordnung und
Bauverordnung

Berufsgenossen-
schaftliche Vor-
gaben für die
Bewegungs-
fläche am
Arbeitsplatz
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eigene Mindestwerte für die erforderliche Bewegungs-
fläche am Arbeitsplatz definieren werden.

Bei der Planung von Arbeitsräumen, bei denen die
veralterten BG-Vorgaben für die Bewegungsfläche am
Arbeitsplatz nicht eingehalten werden sollen, ist es da-
her ratsam, die jeweils zuständige Technische Aufsichts-
person (TAP) der BG in die Planung mit einzubeziehen.

Bei der Auslegung der Bewegungsfläche am Arbeits-
platz wird durch die neue ArbStättV den Unternehmen
und Betrieben eine hohe Flexibilität eingeräumt. Ein-
schränkungen mit maßlichen Vorgaben sind nur noch
in den berufsgenossenschaftlichen Schriften und für
den Bürobereich in der DIN 4543 zu finden. Bei der Pla-
nung, dem Umbau oder der Erweiterung von Arbeits-
räumen können die alten Grenzwerte (vgl. Tabelle
5/3.1-1) für die Bewegungsfläche am Arbeitsplatz als
orientierendes Grundmaß verwendet werden.

Die bei der Planung der Arbeitsräume festgelegte
Bewegungsfläche am Arbeitsplatz sollte bei der durch-
zuführenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach
§ 5 und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) mit be-
wertet werden (vgl. Kapitel 3/3 „Gefährdungsanalyse“).

Empfehlungen
für die Aus-
legung der

Bewegungs-
fläche am

Arbeitsplatz
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